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Bei der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur ist der Anteil der freihändigen Ver-
gaben zwischen 2004 und 2008 stark gestiegen. In der Antwort auf die Anfrage
A 224 aus dem Jahr 2004 hat die Regierung die Praxis bei Einladungsverfahren
dargelegt. Gemäss der Antwort auf die Motion M 446 gelten diese Richtlinien auch
für freihändige Vergaben. Trotzdem sind noch einige Punkte offen.

Wir stellen deshalb folgende Fragen:
1. Warum ist der Anteil der freihändigen Vergaben gestiegen?
2. Werden die gesetzlichen Spielräume für freihändige Vergaben generell ausge-

schöpft?
3. Welche Rolle spielen regionale Aspekte?
4. Unter welchen Bedingungen werden Aufträge freihändig an ausserkantonale

Firmen vergeben?
5. Gibt es ein Controlling-System, welches die Praxis bei freihändigen Vergaben

begleitet?
6. Kann die jährliche Statistik über die Vergaben ab 20 000 Franken gemäss § 38

der Verordnung zum Gesetzt über die öffentlichen Beschaffungen auch über das
Internet eingesehen werden? Wenn nein, warum nicht?
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